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1  Einleitung
Dieser Leitfaden erläutert unseren Vorschlag 
hinsichtlich der Übertragung einiger Policen 
von Aviva Insurance Limited („AIL“) an 
Aviva Insurance Ireland Designated Activity 
Company („AIIDAC“). 

In diesem Leitfaden, dem Begleitschreiben und 
sonstigen zugehörigen Materialien bezeichnen 
wir unsere Vorschläge als „der Plan“.

Bitte lesen Sie diesen Leitfaden, damit Sie den 
Plan und seine mögliche Bedeutung für Sie 
und Ihre Police (bzw. Policen) verstehen. Die 
Auswirkungen auf Ihre Police (bzw. Policen) 
werden in Abschnitt 2 und 3 dargelegt.

Sie haben das Recht, einen Einwand gegen 
die Übertragung vorzubringen, wenn Sie 
der Meinung sind, dass Sie dadurch negativ 
beeinflusst würden. Sie haben zudem das 
Recht, dem abschließenden Gerichtstermin 
beizuwohnen. Weitere Einzelheiten zur 
diesbezüglichen Vorgehensweise finden Sie in 
Abschnitt 5.

Wir haben einige der Begriffe in diesem 
Leitfaden in Fettschrift hervorgehoben und 
diese Begriffe in Abschnitt 9 definiert.

Dieser Leitfaden ist für Sie relevant, weil Sie 
Inhaber einer Police (oder Policen) sind, die im 
Rahmen des Plans übertragen wird. Wenn Sie 
ein Anspruchsberechtigter in Bezug auf eine 
Police sind, sollten Sie auch diesen Leitfaden 
lesen, da er für Sie relevant ist.

Eventuell erhalten Sie noch weitere 
Mitteilungen bezüglich des Plans von uns, falls 
Sie mehr als eine Police bei Aviva haben. 

Dieser Leitfaden enthält:
 ● Informationen darüber, was der Plan für Sie 

und Ihre Police (Abschnitt 2) sowie für Ihre 
Zahlungen (Abschnitt 3) bedeutet;

 ● Details zum Verfahren für die Übertragung 
Ihrer Police (Abschnitt 4);

 ● Ihre nächsten Schritte (Abschnitt 5);
 ● Details zur Kontaktaufnahme bei Fragen zu 

dem Plan (Abschnitt 6);

 ● eine Zusammenfassung des Plans 
(Abschnitt 7); und

 ● den offiziellen rechtlichen Hinweis, den 
wir Ihnen übermitteln müssen (Abschnitt 8).

2   Was das geplante Vorhaben für 
Sie und Ihre Police bedeutet

Dieser Leitfaden enthält Informationen für die 
Übertragung von Versicherungsnehmern 
von AIL. Er erläutert die Bedeutung des Plans 
für Sie und Ihre Police. Sollten Sie Bedenken 
bezüglich des Plans haben, können Sie in 
Abschnitt 5 nachlesen, was zu tun ist.

Sofern das Gericht den Plan bewilligt, wird 
AIIDAC ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Anbieter Ihrer Police sein. 

Infolge des Plans:
 ● ergeben sich abgesehen von der Änderung 

des Anbieters Ihrer Police in AIIDAC keine 
Änderungen hinsichtlich der Bedingungen 
Ihrer Police, Ihrer Policennummer, deren 
Merkmalen, Leistungen oder Prämien; und

 ● Sie werden bei telefonischer 
Kontaktaufnahme mit uns mit denselben 
Teammitgliedern unter derselben 
Telefonnummer sprechen wie bisher 
und den gewohnt hohen Kundenservice 
erhalten.

Die Übertragung hat zur Folge, dass einige 
Policen nicht mehr die Anforderungen für 
den Schutz im Rahmen des UK Financial 
Services Compensation Scheme erfüllt. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie 
in den Fragen und Antworten, die wir dem 
Schreiben an Sie beigefügt haben.

3  Was das für Ihre Zahlungen 
bedeutet 

Erfolgt die Bewilligung, wird der Plan 
voraussichtlich zum 1. Februar 2019 
(„Zeitpunkt des Inkrafttretens“) wirksam. 
Für Sie besteht kein weiterer Handlungsbedarf 
und die Termine, Beträge und Intervalle 
aller Zahlungen an Ihre bzw. aus Ihrer Police 
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werden sich genauso wenig ändern wie die 
Termine für den automatischen Einzug. Falls 
Sie Prämen per Lastschrift bezahlen, hatdie 
Übertragung keine Auswirkungen auf Ihre 
Lastschriftmandate, wobei der auf Ihrem 
Kontoauszug erscheinende Name geringfügig 
vom heutigen abweichen kann.

4  Das Übertragungsverfahren
AIL und AIIDAC haben beim Court die 
Erlaubnis für die Übertragung bestimmter 
Policen von AIL an AIIDAC beantragt. 
Das Gerichtsverfahren ist gesetzlich 
vorgeschrieben.

Bevor die Übertragung in Kraft treten kann, 
muss das Gericht den Plan bewilligen. 
Eine abschließende Anhörung wurde für 
den 15. Januar 2019  am Court of Session 
in Parliament House, Parliament Square, 
Edinburgh EH1 1RQ, anberaumt. Falls 
genehmigt, tritt der Plan voraussichtlich 
am 1. Februar 2019 in Kraft. Nach der 
abschließenden Anhörung durch das 
Gericht werden wir unsere Website mit der 
Entscheidung des Gerichts aktualisieren.

Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, 
werden die übertragenen Policen gemäß 
dem Plan und laut Beschreibung in Abschnitt 
7 zu Policen von AIIDAC.

Das Gericht wird den Plan nur dann 
bewilligen, wenn es sich davon überzeugt hat, 
dass der Plan für die Versicherungsnehmer 
insgesamt fair ist und die rechtlichen 
Anforderungen erfüllt. Dabei wird es sich auf 
das Gutachten des unabhängigen Experten 
stützen. Unsere Aufsichtsbehörden, die 
Financial Conduct Authority („FCA“) und die 
Prudential Regulation Authority („PRA“) haben 
ebenfalls das Recht, vor Gericht angehört zu 
werden. Die PRA wird sich mit der irischen 
Aufsichtsbehörde, der CBI, sowie mit anderen 
relevanten EU- und EWR-Aufsichtsbehörden 
beraten

Der unabhängige Experte, dessen Bestellung 
von der PRA genehmigt wurde, hat in 

Absprache mit der FCA einen Bericht darüber 
verfasst, wie sich der Plan voraussichtlich 
auf die Versicherungsnehmer auswirkt. Der 
Bericht enthält eine detaillierte unabhängige 
Beurteilung der Konsequenzen des Plans 
in Bezug auf die faire Behandlung der 
Versicherungsnehmer. Dieser Bericht wird 
für die Entscheidung des Gerichts nützlich 
sein und wird auch von der FCA und der PRA 
im Rahmen ihrer Betrachtung des Plans 
berücksichtigt werden.

Eine Zusammenfassung dieses Berichts liegen 
Ihrem Schreiben und diesem Leitfaden bei. 

5 Ihre nächsten Schritte
Bitte lesen Sie alle Informationen, die wir Ihnen 
zugesendet haben, damit Sie den Plan besser 
verstehen.

Sofern jemand anderes Anspruch auf Ihre 
Police (oder Policen) hat, beispielsweise, 
wenn:

 ● Sie Mitinhaber einer Police sind,
 ● Sie ein Treuhänder sind,
 ● Sie Ihre Police abgetreten haben oder diese 

treuhänderisch gehalten wird,
 ● ein Konkurs- oder Zwangsverwalter 

Anspruch auf Ihre Police hat,
 ● Ihnen eine Handlungsvollmacht erteilt 

wurde,

dann stellen Sie bitte sicher, dass diese Person 
ebenfalls diesen Leitfaden liest, der auch auf 
unserer Website unter https://transfer.aviva.
com/de/versicherung/dokumente zur 
Verfügung steht.

Bei Fragen, die nicht in diesem Leitfaden 
beantwortet wurden, besuchen Sie bitte die 
Website unter https://transfer.aviva.com/
de/versicherung. Dort finden Sie weitere 
Informationen, u. a. auch eine Seite mit Fragen 
und Antworten.

Auf der Website finden Sie zudem 
weitere Dokumente hinsichtlich des 
Plans, beispielsweise die vollständigen 
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Planunterlagen und den vollständigen 
Bericht des unabhängigen Experten, eine 
Zusammenfassung dieses Gutachtens und 
den ergänzenden Bericht des unabhängigen 
Experten (soweit verfügbar), die Ihnen 
allesamt kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden. Bei Fragen zum Plan oder zum 
Anfordern dieser Unterlagen können Sie sich 
auch unter der in dem Schreiben aufgelisteten 
Telefonnummer an uns wenden. 
Sie können alle diese Unterlagen auch 
persönlich in einer unserer Geschäftsstellen 
einsehen oder erhalten:

 ● Irland: One Park Place, Hatch Street, 
Dublin 2

 ● Irland: Block A, Galway West Business Park, 
Distributor Road, Knocknacarra, Galway

 ● Irland: Avenue 5000, Cork Airport Business 
Park, Cork, T12 FDN3

 ● GB: St Helen’s, 1 Undershaft, London, 
EC3P 3DQ

 ● GB: 8 Surrey Street, Norwich, NR1 3NG
 ● GB: Pitheavlis, Perth, PH2 0NH.

Falls Sie nach dem Studium der verfügbaren 
Informationen zu dem Schluss kommen, 
dass der Plan negative Auswirkungen für Sie 
hat, und Sie Einspruch erheben möchten, 
können Sie sich telefonisch oder schriftlich 
unter der Adresse auf Ihrem Schreiben an uns 
wenden, um uns die Gründe für Ihre Bedenken 
zu erklären, oder Sie können ein Online-
Einspruchsformular auf unserer Website 
unter https://transfer.aviva.com/de/
versicherung/widerspruch ausfüllen. 

Wir werden alle Einsprüche, die wir erhalten, an 
das Gericht weiterleiten, und Sie sollten uns 
die Einzelheiten zu jedem Einspruch möglichst 
bis zum 4. Januar 2019 zusenden, damit das 
Gericht Zeit hat, um diesen zu prüfen. 

Das Gericht wird darüber beraten, ob es den 
Plan im Rahmen der abschließenden Anhörung 
genehmigen soll, die für den 15. Januar 2019 
in Parliament House, Parliament Square, 
Edinburgh EH1 1RQ, angesetzt ist.

Zudem haben Sie das Recht, Ihren Einspruch 
direkt an das Gericht zu richten, in Form 
einer förmlichen Einspruchsschrift (so 
genannten „Answers“). Wenn Sie eine solche 
Einspruchsschrift einreichen möchten, 
empfehlen wir Ihnen, den Rat eines in 
schottischem Recht qualifizierten Anwalts 
einzuholen, der Ihnen auch über die zu 
zahlende Gerichtsgebühr Auskunft geben kann.

Jeder, der eine Einspruchsschrift 
eingereicht hat, darf der abschließenden 
Anhörung des Gerichts beiwohnen und 
die Einwände bekräftigen, die in der 
Einspruchsschrift dargelegt sind. Sie 
können Ihren Rechtsvertreter bitten, der 
Anhörung an Ihrer Stelle beizuwohnen. Falls 
Sie eine Einspruchsschrift einreichen, 
jedoch weder Sie persönlich noch Ihr 
Rechtsvertreter der abschließenden Anhörung 
des Gerichts beiwohnen, wird der Court 
Reporter trotzdem Ihre Einspruchsschrift 
berücksichtigen. 

Zudem entspricht es der Praxis des Gerichts, 
alle Einwände oder Stellungnahmen 
zu berücksichtigen, die schriftlich oder 
persönlich bei der abschließenden 
Anhörung des Gerichts vorgebracht werden, 
auch wenn diese nicht in der Form einer 
Einspruchsschrift vorliegen. 

Wenn Sie die Absicht haben, dem 
abschließenden Gerichtstermin 
beizuwohnen, wäre es hilfreich, wenn Sie 
uns bis zum 4. Januar 2019 unter der in dem 
Schreiben angegebenen Adresse Bescheid 
geben würden, damit wir das Gericht 
informieren können.

6  Bei Fragen zu dem Plan
Antworten auf Fragen zum Plan, die 
vollständigen Planunterlagen, ein 
Exemplar des Berichts des unabhängigen 
Experten, eine Zusammenfassung dieses 
Berichts und den ergänzenden Bericht des 
unabhängigen Experten (falls verfügbar) 
sowie sonstige maßgebliche Informationen, 
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einschließlich eines Abschnitts mit Fragen 
und Antworten, erhalten Sie kostenlos auf 
unserer Website unter https://transfer.aviva.
com/de/versicherung oder Sie können 
uns diesbezüglich telefonisch unter der in 
dem Schreiben angegebenen Rufnummer 
kontaktieren.

Kopien der Unterlagen können Sie auch 
schriftlich unter der in dem Schreiben 
angegebenen Adresse von uns anfordern. 
Dieselbe Adresse gilt auch für eventuelle 
Fragen. 

Wenn Sie einen Einwand gegen den Plan 
vorbringen möchten, können Sie dies online 
unter https://transfer.aviva.com/de/
versicherung/widerspruch tun. Alternativ 
Sie können uns telefonisch unter der in 
dem Schreiben angegebenen Rufnummer 
kontaktieren.

Weitere Informationen
Wir haben die folgenden Dokumente 
mit Bezug auf den Plan erstellt, die allen 
Versicherungsnehmern kostenlos zur 
Verfügung stehen;

Mitteilungen an Versicherungsnehmer:
 ● Leitfaden für übertragende 

Versicherungsnehmer (dieses Dokument)
 ● Schreiben an AIL-Versicherungsnehmer, 

deren Police an AIIDAC übertragen wird
 ● Zusammenfassung des Berichts des 

unabhängigen Experten
Technische Unterlagen:

 ● Vollständige Planunterlagen
 ● Der vollständige Bericht des 

unabhängigen Experten, einschließlich 
des ergänzenden Berichts des 
unabhängigen Experten (sofern 
verfügbar)

Beachten Sie bitte, dass diese technischen 
Unterlagen nur auf Englisch verfügbar sind.

7  Übersicht über den Plan
Die nachstehenden Informationen fassen die 
wichtigsten Bedingungen des kompletten 
Plandokuments, das Sie unter https:// 
transfer.aviva.com/de/versicherung/
dokumente abrufen können, zusammen. Wir 
können Ihnen das komplette Plandokument 
auch kostenlos per Post zusenden. Um ein 
Exemplar anzufordern, kontaktieren Sie uns 
bitte unter der in dem Schreiben angegebenen 
Telefonnummer.

Begründung
Wir bereiten uns auf erwartete gesetzliche 
Änderungen infolge des erwarteten Austritts 
des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union (EU) vor. Unternehmen 
mit Sitz im Vereinigten Königreich, darunter 
AIL, verlieren möglicherweise das Recht, 
Geschäfte in Ländern der EU bzw. des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in 
derzeitigen Weise zu tätigen. Dies bedeutet, 
dass wir möglicherweise nicht in der Lage 
sein werden, Ihre Police in derselben Weise zu 
verwalten. AIIDAC wurde in der Republik Irland 
gegründet, einem Land innerhalb der EU, und 
wird in der Lage sein, eine Deckung für die 
Risiken in der EU bzw. im EWR im Rahmen Ihrer 
Police zu bieten.

Die vorgeschlagene Übertragung soll Kunden, 
die von diesen Änderungen betroffen sein 
können, Sicherheit bieten. 

Was wir übertragen
Sofern das Gericht den Plan genehmigt, 
werden am Zeitpunkt des Inkrafttretens 
(erwartungsgemäß der 1. Februar 2019) die 
folgenden Arten von Policen zusammen 
mit den damit verbundenen Verträgen, 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten von 
AIL an AIIDAC übertragen:

 ● alle Policen, die von AIL über unsere die 
Niederlassung in der Republik Irland 
ausgestellt wurden (einschließlich Policen, 
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bei denen den Unterlagen von AIL zu 
entnehmen ist, dass sich das versicherte 
Risiko ganz oder teilweise im Vereinigten 
Königreich befindet); 

 ● bestimmte Policen, die von AIL über unsere 
ehemalige Niederlassung in Frankreich 
ausgestellt wurden;

 ● bestimmte Policen, die von AIL über 
unsere ehemalige Niederlassung in Belgien 
ausgestellt wurden; und

 ● bestimmte Geschäfts- und Privatkunden-
Policen, die von AIL ausgestellt wurden 
und bei denen den Unterlagen von AIL zu 
entnehmen ist, dass sich das versicherte 
Risiko ganz oder teilweise in anderen EU- 
bzw. EWR-Staaten als dem Vereinigten 
Königreich befindet.

Wir bezeichnen diese Policen gemeinschaftlich 
als „übertragenes Geschäft“.

Nach der Übertragung wird AIIDAC für alle 
Verbindlichkeiten in Verbindung mit dem 
übertragenen Geschäft verantwortlich sein. 

Planbedingte Änderungen
Abgesehen von der Änderung hinsichtlich des 
Anbieters der übertragenen Policen in AIIDAC 
gibt es infolge des Plans keine Änderungen 
hinsichtlich der Bedingungen der Policen, 
der Policennummern, deren Merkmalen, 
Leistungen oder Prämien. Vor der Übertragung 
bestehende Zahlungsanweisungen (z. B. eine 
Einzugsermächtigung) werden automatisch 
übertragen und in Anweisungen in Bezug auf 
AIIDAC umgewandelt.

Einige Kunden verlieren möglicherweise den 
Zugang zum britischen Financial Services 
Compensation Scheme. Wie dies auf Sie 
zutrifft, entnehmen Sie bitte den Fragen und 
Antworten in Ihrem Schreiben.

Einige Kunden verlieren möglicherweise den 
Zugang zum britischen Financial Services 
Compensation Scheme. Wie das auf Sie 
zutrifft, entnehmen Sie bitte den Fragen 
und Antworten, die Sie mit Ihrem Schreiben 
erhalten haben.

Gegen AIL angestrengte Verfahren in 
Verbindung mit dem übertragenen 
Geschäft werden nach dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens automatisch als Verfahren 
gegen AIIDAC weitergeführt. Nach dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens sollten in 
Verbindung mit dem übertragenen Geschäft 
angestrengte Verfahren gegen AIIDAC statt 
gegen AIL angestrengt werden.

Plankosten
Die Versicherungsnehmer müssen nicht für die 
aufgrund des Plans entstehenden Kosten und 
Auslagen aufkommen. Aviva ist für die eigenen 
Kosten bezüglich der Umsetzung des Plans 
verantwortlich.

Datenschutz
Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
wird AIIDAC zum Datenverantwortlichen für 
personenbezogene Informationen bezüglich 
der zu übertragenden Policen. AIIDAC 
besitzt dieselben Pflichten hinsichtlich 
der Vertraulichkeit und des Datenschutzes 
bezüglich dieser Informationen wie AIL vor der 
Übertragung und die Art und Weise, wie AIIDAC 
Ihre vertraulichen und personenbezogenen 
Daten schützt und nutzt, wird sich nicht 
ändern. AIIDAC unterliegt der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) im Hinblick auf 
ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug 
auf den Datenschutz. Weitere Informationen 
darüber, wie AIIDAC personenbezogenen 
Daten verwendet, finden Sie unter  
https://aviva.ie/privacy.

Aufsichtsbehörde in Irland
Die Aufsichtsbehörde für AIIDAC ist die 
Zentralbank von Irland. Die Kontaktdaten 
lauten:

PO Box 559 
Dublin 1 
Republik Irland

enquiries@centralbank.ie
Telefon: +353 (0)1 224 6000
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8  Rechtlicher Hinweis
Hinweis bezüglich des Antrags beim Gericht

AVIVA INSURANCE LIMITED
und

AVIVA INSURANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass am 30. August 2018 ein Antrag beim Court of Session in 
Schottland (das „Gericht“) eingereicht wurde durch (i) Aviva Insurance Limited (vormals CGU 
Insurance plc, General Accident Fire and Life Assurance Corporation plc, General Accident Fire 
and Life Assurance Corporation Limited, The General Accident Assurance Corporation Limited), 
gegründet gemäß den Companies Acts, eingetragen in Schottland (Gesellschaftsnummer 
SC002116) und mit eingetragenem Sitz in Pitheavlis, Perth PH2 0NH („AIL“); und (ii) Aviva Insurance 
Ireland DAC (vormals Aviva OPP One DAC), einer Designated Activity Company, eintragen in 
Irland (Gesellschaftsnummer 605769) und mit eingetragenem Sitz in One Park Place, Hatch 
Street, Dublin 2, Irland („AIIDAC“), um unter anderem ein Gerichtsurteil des Gerichts gemäß 
Teil VII des Financial Services and Markets Act 2000 (das „Gesetz“) zur Genehmigung eines 
Plans (der „Plan“) zu erwirken. Der Plan sieht vor, dass die folgenden Bereiche des allgemeinen 
Versicherungsgeschäfts durch AIL an AIIDAC übertragen werden sollen: (i) alle Geschäfte, die von 
AIL auf der Grundlage der Niederlassungsfreiheit über die Niederlassung von AIL in der Republik 
Irland abgewickelt werden (einschließlich solcher Geschäfte, bei denen aus den Unterlagen von 
AIL hervorgeht, dass sich das Risiko im Vereinigten Königreich befindet); (ii) bestimmte Geschäfte, 
die von AIL auf der Grundlage der Niederlassungsfreiheit über die ehemalige Niederlassung von 
AIL in Frankreich abgewickelt wurden; (iii) bestimmte Geschäfte, die von AIL auf der Grundlage der 
Niederlassungsfreiheit über die ehemalige Niederlassung von AIL in Belgien abgewickelt wurden; 
und (iv) bestimmte von AIL abgewickelte Geschäfts- und Privatkundengeschäfte, bei denen aus 
den Unterlagen von AIL hervorgeht, dass sich das Risiko in anderen Ländern der Europäischen 
Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums als dem Vereinigten Königreich befindet.

Exemplare des Antrags, eines gemäß Artikel 109 des Gesetzes verfassten Berichts eines 
unabhängigen Experten hinsichtlich des Plans, einer Erklärung mit den Bedingungen des 
Plans und eine Zusammenfassung des Berichts des unabhängigen Experten] können von 
jedweder Person kostenlos auf der Website von Aviva unter https:// transfer.aviva.com/de/
versicherung/dokumente abgerufen werden. Sie können auch kostenlose Exemplare dieser 
Dokumente anfordern, indem Sie unter +44 (0) 01603 606387 im Vereinigten Königreich anrufen 
oder an Transfer Mailing (BAUI), PO Box 3660, Norwich, NR1 3EQ, GB, schreiben, bevor der Plan in 
Kraft tritt, was voraussichtlich um 00:01 Uhr GMT am 1. Februar 2019 der Fall sein wird.

Gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000 (Control of Business Transfers) 
(Requirements on Applicants) Regulations 2001 werden AIL und AIIDAC verschiedene Mitteilungen 
in Verbindung mit dem Antrag veröffentlichen. Jedwede Person, die der Ansicht ist, dass sie 
durch die Durchführung des Plans beeinträchtigt würde, sollte innerhalb von 42 Tagen ab 
der Veröffentlichung der letzten dieser Mitteilungen eine Einspruchsschrift (einen förmlichen 
schriftlichen Einspruch) gegen den Antrag beim Gericht unter der Adresse Parliament House, 
Parliament Square, Edinburgh EH1 1RQ einreichen, wobei diese letzte Veröffentlichung 
voraussichtlich am 23. November 2018 erfolgen wird. Jenen Personen wird empfohlen, eine 
unabhängige Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen.
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Gemäß seiner derzeitigen Praxis wird das Gericht vermutlich alle anderen Einwände gegen 
den Plan prüfen, die bei ihm schriftlich oder persönlich bei der Anhörung durch das Gericht 
vorgebracht werden, um eine Entscheidung hinsichtlich der Genehmigung des Plans zu treffen, 
was für 9 Uhr am 15. Januar 2019  an der vorstehend genannten Adresse erwartet wird. Sollte sich 
das Datum oder die Uhrzeit ändern, wird das neue Datum oder die neue Uhrzeit auf der Website 
von Aviva unter https://transfer.aviva.com/insurance bekannt gegeben.

Diese Mitteilung erfolgt gemäß Verordnung 3(2) des Financial Services and Markets Act 2000 
(Control of Business Transfers) (Requirements on Applicants) Regulations 2001.

Burness Paull LLP

50 Lothian Road

Edinburgh

EH1 2EN

(Rechtsanwälte in Schottland von Aviva Insurance Limited und Aviva Insurance Ireland DAC)

* Die Telefonnummern sind montags bis freitags von 9 Uhr bis 14 Uhr erreichbar. 

Für Anrufe aus dem Vereinigten Königreich und Irland fallen Kosten für ein Inlandsgespräch an, für 
Anrufe aus dem Ausland Kosten für ein Auslandsgespräch. Die Kosten sind von Ihrem Netzanbieter 
abhängig. Zum Schutz aller Parteien zeichnen wir gegebenenfalls Telefonanrufe auf und/oder 
überwachen diese.
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9  Verwendete Begriffe
In diesem Leitfaden haben die folgenden 
Begriffe die nachstehenden Bedeutungen:

Aviva – Aviva ist der Name für Aviva plc und alle 
Tochtergesellschaften dieses Unternehmens.

AIIDAC – Aviva Insurance Ireland Designated 
Activity Company ist eine Designated Activity 
Company, eingetragen in Irland unter der 
Gesellschaftsnummer 605769 und mit 
eingetragenem Sitz in One Park Place, Hatch 
Street, Dublin 2, Irland.

AIL – Aviva Insurance Limited ist eine in 
Schottland eingetragene Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung mit der Registernummer 
SC002116 und mit eingetragenem Sitz in 
Pitheavlis, Perth, PH2 0NH.

Einspruchsschrift – Ein förmlicher 
Einspruch gegen einen Antrag beim Gericht, 
der üblicherweise von schottischen 
Rechtsanwälten im Auftrag der Person 
aufgesetzt wird, die einen Einspruch erheben 
möchte.

Gericht – Der Court of Session in Edinburgh.

Court Reporter – Ein erfahrener Rechtsanwalt, 
der vom Gericht dafür bestellt wird, dem 
Gericht die Fakten und Umstände des Antrags 
vorzutragen und zu bestätigen, dass keine 
Verfahrensfehler vorliegen.

Zeitpunkt des Inkrafttretens – Die Uhrzeit 
und das Datum, an dem der Plan in Kraft tritt, 
nämlich um 00:01 Uhr GMT am 1. Februar 2019.

FCA – Die Financial Conduct Authority.

Unabhängiger Experte – Simon Sheaf, ein 
Fellow des Institute and Faculty of Actuaries 
(IFoA) mit Erfahrung im Zusammenhang 
mit der Übertragung von allgemeinen 
Versicherungsgeschäften. Er wurde mit 
Genehmigung der PRA, in Absprache mit 
der FCA, dazu bestellt, die Auswirkungen 
des Plans auf die Versicherungsnehmer 
unabhängig zu beurteilen.

Rechtlicher Hinweis – Der Hinweis, dass 
der Antrag auf Bewilligung des Plans for bei 
Gericht gestellt wurde, siehe Abschnitt 8.

Versicherungsnehmer – Der rechtliche 
Inhaber der Police, einschließlich jeder Person/
en, der/denen der Police eine Summe zusteht, 
an die eine regelmäßige Zahlung oder sonstige 
Leistung fällig ist.

PRA – Die Prudential Regulation Authority.

Plan – Die vorgeschlagene Übertragung 
von Geschäften, die in diesem Dokument 
beschrieben wird, in ihrer ursprünglichen 
Form oder mit Abänderungen, Zusätzen oder 
Bedingungen, die genehmigt oder auferlegt 
worden sein können.

Übertragenes Geschäft – Alle übertragenen 
Policen, wie im Plan aufgeführt und 
in Abschnitt 7 dieses Handbuchs 
zusammengefasst.
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